
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 3. Juni 1992

1664.  Privater Gestaltungsplan Harossen-Unterdorfstrasse, Brütten

Am 9. Juli 199l stimmte der Gemeinderat Brütten dem privaten Gestal-

tungsplan Harossen-Unterdorfstrasse zu. Gegen diesen Beschluss wurde

ein Rekurs eingelegt, der mit Entscheid der Baurekurskommission  IV

Nr. 18 vom 27. Februar 1992 abgewiesen wurde.

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet liegt in der Wohnzone W2.

Dem Gestaltungsplan liegt eine Gesamtüberbauung zugrunde, die nach

einem einheitlichen Konzept verwirklicht werden soll. Von der Bau- und

Zonenordnung wird lediglich im Ausmass von Arealüberbauungen ab-

gewichen.

Die Vorlage ist angemessen, recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Harossen-Unterdorfstrasse‚ dem der

Gemeinderat Brütten am 9. Juli  1991  zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Brütten, 8311 Brütten (unter Bei-

lage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Gestaltungs-

plans)‚ das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissio-

nen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 3. Juni 1992

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.

Hirschi
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Privater Gestal tungsplan "Harossen — Un terdorfstrasse"

Ergänzende Vorschriften zur Bau— und Zonenordnung
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Erlass

Gestützt auf Art.85 und Art. 86 des PGB vom 07.09.1975  stimmt
der Gemeinderat Brütten dem privaten Gestaltungsplan
”Harossen Unterdorfstrasse" zu.

Geltungsbereich Beizugsgebiet

Das Beizugsgebiet des privaten Gestaltungsplanes "Harossen—
Unterdorfstrasse" umfasst die Parzellen Nr. 1187 und 1146.

Bestandteile

Der private Gestaltungsplan "Harossen-Unterdorfstrasse"
umfasst folgende Bestandteile:

Katasterkopie 1:500
Plan Nr.1 Baufenster 1:500
Plan Nr.2 Erschliessung 1:500
Plan Nr.3 Umgebung 1:500
Ergänzende Vorschriften zur Bau— und Zonenordnung

Verhältnis zur Bau— und Zonenordnung

Soweit die Pläne und ergänzenden Bauvorschriften keine abwei-
chende Festsetzungen treffen, ist die BZO vom 27.04.1984
(RRB Nr. 3609/1984) samt Ergänzungen vom 19.03.1990
(RRB Nr. 3151/1990) massgebend.

Zahl, Lage und äussere Abmessungen der Gebäude

Die Lage der Gebäude ergibt sich aus der im Plan 1 darge-
stellten Baufenster.

Die Baufenster bezeichnen die maximalzulässigen Aussenabmes—
sungen der einzelnen Gebäude.
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Die vorgeschriebene  Anzahl  der Geschosse ist im  Plan  Nr. 1
ersichtlich.

Bei den Koten der Erdgeschoss—, Gebäude— und Firsthöhen han-
delt es sich um die maximal zulässigen Masse.

Nutzweise und Ausnützung

Die Nutzweise der Baubereiche A—E bleibt ausschliesslich dem
Wohnen vorbehalten.

Die gesamthaft zulässige Ausnützung bemisst sich zu:
Gemäss Bau— und Zonenordnung 40 % 40 %
Zuschlag Arealüberbauung 1/10 4 %
Total zulässige Ausnützungsziffer 44  %

Die Bruttogeschossflächen teilen sich wie folgt auf:
Bereich A ca. 670 m2 BGF
Bereich  B ca. 670 m2 BGF
Bereich C ca. 670 m2 BGF
Bereich D ca. 485 m2 BGF
Bereich E ca. 653 m2 BGF
Total 3'148 m2 BGF

Für die Ausnützungsberechnung ist das PBG samt Verordnungen
gemäss Stand vor dem 01.09.1991 massgebend.

Gestaltung

Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zu-
sammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im
Ganzen und in ihren Teilen so zu gestalten, dass eine beson-
ders gute Gesamtwirkung erreicht wird.
Materialien und Farben von Dächern und Fassaden sind aufein-
ander abzustimmen.

Die Dachneigung der Gebäude hat zwischen 28 bis 45 Grad alter
Teilung zu betragen. Für Firstrichtungen ist Plan Nr. 1 mass-
gebend.

Für die Ausdehnung und Höhenlage der Grünflächen, sowie für
die Bepflanzungsschwerpunkte sind die Angaben im Plan Nr. 3
massgebend.

Erschliessung

Die Zu- und Wegfahrt Tiefgarage erfolgt über die bestehende
Einfahrt ab Unterdorfstrasse gemäss Plan Nr. 2.

Die Besucherparkplätze sind im Plan Nr. 2 festgelegt.



  

8.3 Die Fussgängerverbindung Harossen-Unterdorfstrasse‚ als Not-
zufahrt ausgebaut, ist  im  Plan Nr. 2 ersichtlich.

8.4 Der Anschluss an die verschiedenen Werkleitungen richtet sich
nach den entsprechenden Werkreglementen.

9. Abtretungen

Die bestehende Trafostation Parz. Nr. 1146 mit 121 m2 ist
gemäss Abtretungs— und Dienstleistungsvertrag vom 02.04.1991
in einen Gebäudeteil neben der Einstellhalle zu verlegen und
die Parz. Nr. 1146 in die Ueberbauung zu integrieren.

10. Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan "Harossen—Unterdorfstrasse” tritt
am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der regierungs—
rätlichen Genehmigung in Kraft.

Die Grundeigentümer:

Kat.Nr. 1187 (7'035 m2)

Datum . . . .. .  . .. .  .  . .  .  . ..  .  . . ../€2?.ff{¢?ffffTT' .  .  .  . ..
Heinrich egmann

Gemeinderat Brütten
Kat ' Nr °  1 146 ( 121 m2) Der Präsident: Der Schreib

a um .  .  .  .  . . .  .  .  . .  .  .  .  .  . . . .. *- .. ...D t in
Politiszhe me' Brütten

Kreuzlingen, 28.06.91/HFO/tl/mg
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